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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle der 
Gehalte an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in 

bestimmten Lebensmitteln sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 252/2012 

(Text von Bedeutung für den EWR) 
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VERORDNUNG (EU) Nr. .../.. DER KOMMISSION 

vom XXX 

zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die Kontrolle der 
Gehalte an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in 

bestimmten Lebensmitteln sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 252/2012 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 20041, insbesondere auf Artikel 11 Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission2 sind Höchstgehalte für nicht 
dioxinähnliche PCB, Dioxine und Furane sowie für die Summe der Dioxine, Furane 
und dioxinähnlichen PCB in bestimmten Lebensmitteln festgelegt. 

(2) In der Empfehlung 2013/711/EU der Kommission3 werden Auslösewerte vorgegeben, 
durch die ein proaktives Vorgehen zur Reduzierung des Vorhandenseins von 
polychlorierten Dibenzo-para-dioxinen und polychlorierten Dibenzofuranen 
(PCDD/F) sowie von dioxinähnlichen PCB in Lebensmitteln angeregt werden soll. Bei 
diesen Auslösewerten handelt es sich um ein Instrument für die zuständigen Behörden 
und Unternehmen, mit dem diejenigen Fälle ermittelt werden, in denen eine 
Kontaminationsquelle gefunden werden muss und Maßnahmen zu deren Eindämmung 
oder Beseitigung getroffen werden müssen. 

(3) In der Verordnung (EU) Nr. 252/2012 vom 21. März 20124 werden spezifische 
Bestimmungen bezüglich der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die 
amtliche Kontrolle festgelegt. 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über 

amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der 
Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. L 165 vom 30.4.2004, S. 1).  

2 Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur Festsetzung der 
Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln (ABl. L 364 vom 20.12.2006, S. 5). 

3 Empfehlung 2013/711/EU der Kommission vom 3. Dezember 2013 zur Reduzierung des Anteils von 
Dioxinen, Furanen und PCB in Futtermitteln und Lebensmitteln (ABl. L 323 vom 4.12.2013, S. 37). 

4 Verordnung (EU) Nr. 252/2012 der Kommission vom 21. März 2012 zur Festlegung der 
Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Kontrolle der Gehalte an Dioxinen, 
dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in bestimmten Lebensmitteln sowie zur 
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1883/2006 (ABl. L 84 vom 23.3.2012, S. 1). 
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(4) Die Bestimmungen dieser Verordnung gelten nur für die Probenahme und Analyse 
von Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB zur Durchführung 
der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 und der Empfehlung 2013/711/EU. Sie betreffen 
nicht das Probenahmeverfahren, den Umfang und die Häufigkeit der Proben gemäß 
den Anhängen III und IV der Richtlinie 96/23/EG des Rates5. Sie betreffen auch nicht 
die in der Entscheidung 98/179/EG der Kommission6 festgelegten Kriterien für die 
zielorientierte Probenahme.  

(5) Zur Auswahl von Proben mit einem signifikanten Gehalt an PCDD/F und 
dioxinähnlichen PCB kann ein Screening-Verfahren mit allgemein akzeptabler 
Validierung und großem Durchsatz verwendet werden (dabei sollten vorzugsweise 
Proben mit Gehalten oberhalb der Auslösewerte, jedenfalls jedoch mit Gehalten 
oberhalb der Höchstgehalte ausgewählt werden). Die Gehalte an PCDD/F und 
dioxinähnlichen PCB in diesen Proben müssen durch ein Bestätigungsverfahren 
bestimmt werden. Daher sollten für Screening-Verfahren Anforderungen festgelegt 
werden, die geeignet sind, sicherzustellen, dass die Falsch-negativ-Rate bezüglich der 
Höchstgehalte unter 5 % liegt, sowie strenge Anforderungen für die 
Bestätigungsverfahren. Des Weiteren ermöglichen Bestätigungsverfahren mit 
ausreichender Empfindlichkeit die Bestimmung von Gehalten auch im Bereich der 
niedrigen Hintergrundbelastung. Dies ist wichtig für die Verfolgung zeitlicher 
Entwicklungen, die Expositionsbewertung und die Neubewertung der Höchstgehalte 
und Auslösewerte.  

(6) Für sehr große Fische muss ein spezifisches Probenahmeverfahren festgelegt werden, 
damit eine harmonisierte Vorgehensweise in der gesamten EU gewährleistet ist. 

(7) Der Gehalt an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB kann 
innerhalb derselben Art und derselben Region je nach Größe und/oder Alter des Fischs 
verschieden sein. Zudem ist der Gehalt an Dioxinen, dioxinähnlichen PCB und nicht 
dioxinähnlichen PCB nicht unbedingt in allen Teilen eines Fisches gleich. Daher 
müssen die Probenahme und -vorbereitung festgelegt sein, damit eine harmonisierte 
Vorgehensweise in der gesamten EU gewährleistet ist.  

(8) Zur Gewährleistung einer harmonisierten Vorgehensweise bei der Durchsetzung in der 
gesamten EU ist es wichtig, dass Analyseergebnisse in einheitlicher Form mitgeteilt 
und ausgewertet werden.  

(9) Fortschritt und Entwicklung der Technik haben gezeigt, dass neben der 
Gaschromatografie/hochauflösenden Massenspektrometrie (GC-HRMS) auch die 
Gaschromatografie/Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS) als 
Bestätigungsverfahren für die Überprüfung der Einhaltung des Höchstgehalts 
verwendet werden kann. Die Verordnung (EU) Nr. 252/2012 sollte daher durch eine 
neue Verordnung ersetzt werden, in der niedergelegt ist, dass die 

                                                 
5 Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April 1996 über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter 

Stoffe und ihrer Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der 
Richtlinien 85/358/EWG und 86/469/EWG und der Entscheidungen 89/187/EWG und 91/664/EWG 
(ABl. L 125 vom 23.5.1996, S. 10). 

6 Entscheidung 98/179/EG der Kommission vom 23. Februar 1998 mit Durchführungsvorschriften für die 
amtlichen Probenahmen zur Kontrolle von lebenden Tieren und tierischen Erzeugnissen auf bestimmte 
Stoffe und ihre Rückstände (ABl. L 65 vom 5.3.1998, S. 31) 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=BES&code2=&gruppen=Link:98/179/EG;Year2:98;Nr2:179&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%20252/2012;Nr:252;Year:2012&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:96/23/EG;Year:96;Nr:23&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:85/358/EWG;Year:85;Nr:358&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:86/469/EWG;Year:86;Nr:469&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=BES&code2=&gruppen=Link:89/187/EWG;Year2:89;Nr2:187&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=BES&code2=&gruppen=Link:91/664/EWG;Year2:91;Nr2:664&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:125;Day:23;Month:5;Year:1996;Page:10&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=BES&code2=&gruppen=Link:98/179/EG;Year2:98;Nr2:179&comp=
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:65;Day:5;Month:3;Year:1998;Page:31&comp=
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Gaschromatografie/Tandem-Massenspektrometrie (GC-MS/MS) ein geeignetes 
Bestätigungsverfahren für die Überprüfung der Einhaltung des Höchstgehalts ist. 

(10) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme 
des Ständigen Ausschusses für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Begriffsbestimmungen und Abkürzungen in 
Anhang I.  

Artikel 2 

Die Probenahme für die amtliche Kontrolle der Gehalte an Dioxinen, Furanen, 
dioxinähnlichen PCB und nicht dioxinähnlichen PCB in Lebensmitteln, die in Abschnitt 5 des 
Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 aufgeführt sind, erfolgt nach den in Anhang II 
dieser Verordnung beschriebenen Verfahren. 

Artikel 3 

Die Vorbereitung und Analyse der Proben für die Kontrolle der Gehalte an Dioxinen, Furanen 
und dioxinähnlichen PCB in Lebensmitteln, die in Abschnitt 5 des Anhangs der Verordnung 
(EG) Nr. 1881/2006 aufgeführt sind, erfolgt nach den in Anhang III dieser Verordnung 
beschriebenen Verfahren. 

Artikel 4 

Die Analyse für die Kontrolle der Gehalte an nicht dioxinähnlichen PCB in Lebensmitteln, 
die in Abschnitt 5 des Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 aufgeführt sind, erfolgt 
gemäß den in Anhang IV dieser Verordnung beschriebenen Anforderungen an die 
Analyseverfahren. 

Artikel 5 

Die Verordnung (EU) Nr. 252/2012 wird aufgehoben.  

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf diese Verordnung. 

Artikel 6 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
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http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=13225&code1=VER&code2=&gruppen=Link:%201881/2006;Nr:1881;Year:2006&comp=
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Brüssel, den 

 Für die Kommission 
 José Manuel BARROSO 
 Der Präsident 




